	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Teleskoplader

	Gefahren für den Menschen

	· Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile!
· Gefahren durch Lärm! Gefahren durch Ganzkörper-Vibrationen!
· Gefahr durch herabfallende angehobene Materialien!
· Gefahren durch Umsturz!
· Gefahr durch hydraulisch bewegte Teile!
· Gefahr durch angehobene Teile beim Aufenthalt im Gefahrenbereich!
· Gefahr durch Anfahren von Personen und Einrichtungen!
	
[image: W001: Allgemeines Warnzeichen]
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

		Fußschutz:
Gehörschutz:
Handschutz:
	Sicherheitsschuhe tragen!
Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen!
Schutzhandschuhe tragen!



Verhaltensweise:
· Maschinen dürfen nur von fachkundigen Personen (über 18 Jahren) mit gültiger Fahrerlaubnis, die vom Unternehmer beauftragt sind, bedient werden!
· Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet 
werden!
· Unterweisung oder DGUV Grundsatz 308-009 – Qualifizierung und Beauftragung der Fahrerinnen und Fahrer von geländegängigen Teleskopstaplern des Fahrers. 
· Rückhaltesystem (Beckengurt) bei jeder Fahrt verwenden.
· Nur Arbeiten wenn keine Personen sich im Gefahrenbereich befinden!
· Bei ungenügender Sicht: Einweiser einsetzten!
· Rückwärts absteigen! Nicht Abspringen!
· Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist untersagt!
· Bei Arbeiten auf Sicherheitsabstand zu elektrische Freileitungen achten!
· Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern und Arbeitsgerät absenken!
· Sicherheitsabstand zu festen Bauteilen einhalten!
· Feuerlöscher (min. 6 kg) mitführen!
· Beim Betanken nicht rauchen!
	

	Verhalten bei Störungen

		· Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr!
· Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen und Arbeitsgerät absenken!
· [bookmark: _GoBack]Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Arbeitsgerät absenken, Zündschlüssel
ziehen  und abwarten bis Motor im Stillstand ist!




		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!

	Instandhaltung

	· Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!
· Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!
· Reparaturen nur von befähigter Person durchführen lassen!
· Prüfung durch befähigte Person einmal im Jahr! 
Prüfbuch führen!

	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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